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Errichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge 

Beschlussvorschlag 

 

Der Errichtung einer Ladestation auf dem Grundstück Rühmkorffstr. 12 in Nienburg, 
wird unter dem Vorbehalt der erwarteten Förderung aus dem EU-Förderprogramm 

für Ladeinfrastruktur bei der E-Mobilität zugestimmt. 
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Sachverhalt 

Die Avacon AG hat dem Landkreis Nienburg/Weser die Möglichkeit eröffnet, an ei-
nem EU-Fördermittelprogramm zur Errichtung von öffentlichen Ladestationen für 

Elektrofahrzeuge teilzunehmen.  
 
Aus Sicht der Kreisverwaltung könnte die Bereitstellung einer Normalladesäule auf 

dem kreiseignen Grundstück an der Rühmkorffstraße in Nienburg (VHS) ein sinnvol-
ler Beitrag zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur darstellen. 

 
Um bei einer eventuellen Errichtung Fördergelder in Anspruch nehmen zu können, 
hat der Landkreis Nienburg/Weser unverbindlich und fristgerecht die Absicht erklärt, 

sich mit dieser Maßnahme an dem Ausbau der Infrastruktur für Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge zu beteiligen. Bedingung für die Förderung ist der Bezug von 

Grünstrom für die Ladestation. 
 
Die Avacon AG wurde gebeten, für den Standort Rühmkorffstraße 12 eine Übersicht 

der anfallenden Kosten unter Berücksichtigung der möglichen Fördergelder und der 
zu erwartenden Folgekosten anzufertigen. Hierfür fand ein Ortstermin statt, bei dem 

eine mögliche Lage der Station in Augenschein genommen wurde (siehe Bild 1). Da-
bei wurde deutlich, dass die vorhandene Infrastruktur unter Umständen nicht ausrei-
chend ist, sodass die Errichtung eines neuen Hausanschlusses für die Ladesäule 

sinnvoll wäre.  
 

Insgesamt ergeben sich gemäß einer vorliegenden Kostenzusammenstellung der 
Avacon AG Installationskosten in Höhe von ca. 13.500 €. Abzüglich der zu erwarten-
den Förderung muss mit einer notwendigen Investition in Höhe von ca. 8.100 € ge-

rechnet werden.  
 

Ergänzend müssen der Aufstellbereich des Gerätes gepflastert, die Parkplätze mar-
kiert (2 Stk.) und ein Hinweisschild aufgestellt werden.  
 

Für Wartung und Service sind ca. 850 €/Jahr zu veranschlagen. Die Stromkosten 
sollen nach Möglichkeit mit dem Nutzer abgerechnet werden. 

 
Bild 1: möglicher Standort an der  
Rühmkorffstraße – Fotomontage 
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